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Anordnung
über die Außenstellen der Fachschulen der DDR 

vom 27. September 1988

Auf der Grundlage des § 22 der Verordnung vom 26. No
vember 1970 über die Aufgaben der Ingenieur- und Fach
schulen der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. II 
Nr. 102 S. 774) sowie des § 6 der Anordnung vom 1. Juli 1973 
über das Fern- und Abendstudium an den Hoch- und Fach
schulen (GBl. I Nr. 31 ä. 301) wird im Einvernehmen mit den 
Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane und den Vor
sitzenden der Räte der Bezirke folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung regelt die Stellung, Leitung und Or
ganisation von Außenstellen der Fachschulen sowie die Be
dingungen für deren Einrichtung oder Schließung.

(2) Diese Anordnung gilt für alle Fachschulen. Sie gilt nicht 
für die Fachschulen der Nationalen Volksarmee, der Grenz
truppen der DDR sowie der anderen Schutz- und Sicher
heitsorgane und die Fachschulen der gesellschaftlichen Or
ganisationen.

Stellung und Aufgaben der Außenstellen

§2

(1) Außenstellen sind Einrichtungen der Fachschulen, die un
ter Berücksichtigung volkswirtschaftlicher Erfordernisse, der 
territorialen Einzugsbedingungen der Studienbewerber und 
einer rationellen, verkehrsgünstigen Netzgestaltung der Bil
dungseinrichtungen die Aus- und/oder Weiterbildung ins
besondere im Fachschulfern- und -abendstudium gewährlei
sten. Ihr Sitz befindet sich in der Regel außerhalb des Ortes 
der fachlich zuständigen Fachschule.

(2) Außenstellen sind Struktureinheiten von Fachschulen. 
Sie können auch an Kombinaten, volkseigenen Betrieben, 
anderen Fachschulen, Volkshochschulen u. a. Einrichtungen 
(nachfolgend Trägereinrichtungen genannt) gebildet werden, 
die im Auftrag und unter Verantwortung der Fachschulen 
die Erziehung, Aus- und Weiterbildung durchführen.

(3) Wird von mehreren Fachschulen die Aus- und/oder 
Weiterbildung an einer gemeinsamen Außenstelle durchge
führt, so ist in Übereinstimmung zwischen ihnen eine Leit
fachschule zu bestimmen, die den Außenstellenleiter stellt.

§3
Die Außenstellen erfüllen die ihnen von den Fachschulen 

übertragenen Aufgaben zur Leitung, Planung und Durch
führung der Erziehung, Aus- und Weiterbildung auf der 
Grundlage der Rechtsvorschriften und der geltenden staat
lichen Ausbildungsdokumente.

Einrichtung von Außenstellen
§4

(1) Außenstellen können eingerichtet werden, wenn
a) territoriale Erfordernisse oder fehlende Kapazitäten die 

Aus- und Weiterbildung an der Fachschule selbst nicht 
im notwendigen Umfang ermöglichen,

b) in einem Territorium für einen längeren Zeitraum ein 
volkswirtschaftlicher Bedarf vorhanden ist, der in der 
Regel die Immatrikulation von mindestens einer Semi
nargruppe über mehrere Jahre hinweg gestattet und

c) die Studienbewerber an keiner anderen für sie ver
kehrsgünstig gelegenen Fachschule oder Außenstelle 
gleichen oder ähnlichen Ausbildungsprofils studieren 
können.

(2) Ergibt sich nach § 4 Abs. 1 die Notwendigkeit zur Ein
richtung einer Außenstelle, sind bis zum geplanten Beginn 
der Aus- und/oder Weiterbildung durch die Fachschule die 
dafür erforderlichen personellen und materiell-technischen 
Voraussetzungen zu gewährleisten. Zu diesen Voraussetzun
gen gehören insbesondere:

a) ein geeigneter Außenstellenleiter,
b) für alle Lehrgebiete Lehrkräfte, die in der Regel über 

eine abgeschlossene Hochschulausbildung in einer dem 
Lehrgebiet entsprechenden Fachrichtung, über eine päd
agogische Qualifikation sowie über praktische Erfahrun
gen verfügen, deren Einsatz zu den im Studienplan fest
gelegten Zeiten und entsprechend der geltenden Hono
raranordnung1 möglich ist und die an den für Lehr
kräfte der Außenstellen angesetzten Veranstaltungen 
teilnehmen können,

c) erforderliches Verwaltungs- und Betriebspersonal,
d) geeignete und ausreichende Räumlichkeiten und Anla

gen zur Durchführung der Lehrveranstaltungen, der 
Demonstrationsversuche und der in den Studienplänen 
und Lehrprogrammen vorgesehenen Übungen und La
borpraktika,

e) gegebenenfalls die erforderliche Internatskapazität.

(3) Bestehen an dem für die Einrichtung der Außenstelle 
vorgesehenen Ort bereits eine Bildungseinrichtung der Bil
dungsstufe Fachschule bzw. Betriebsschulen und/oder Be
triebsakademien, ist zur effektiven Nutzung der materiellen 
Fonds die Außenstelle nach Möglichkeit dort einzurichten.

§5
(1) Der Direktor der Fachschule beantragt beim Leiter des 

ihm übergeordneten zentralen Staatsorgans die Einrichtung 
einer Außenstelle, wenn die im § 4 genannten Voraussetzun
gen erfüllt sind.

(2) Dem Antrag zur Einrichtung einer Außenstelle hat die 
Zustimmung durch das örtliche Staatsorgan vorauszugehen, 
in deren Territorium die Außenstelle vorgesehen ist.

(3) Beim Antrag zur Einrichtung einer Außenstelle an einer 
Trägereinrichtung hat die Zustimmung durch den Leiter der 
vorgesehenen Trägereinrichtung und dessen zuständigem 
Staatsorgan vorzuliegen.

(4) Die Einrichtung der Außenstelle erfolgt durch den Lei
ter des für die Fachschule zuständigen Staatsorgans mit Zu
stimmung des Ministers für Hoch- und Fachschulwesen.

Leitung und Organisation der Außenstellen

§ 6

(1) Der Direktor der Fachschule ist für die Erziehung, Aus- 
und Weiterbildung an den ihm unterstellten Außenstellen 
verantwortlich.

(2) Bei Außenstellen an Trägereinrichtungen gewährlei
sten der Direktor der Fachschule und der Leiter der Träger
einrichtung der Außenstelle in enger Zusammenarbeit die für 
die Aus- und Weiterbildung an der Außenstelle erforderli
chen personellen und materiell-technischen Bedingungen. 
Sie treffen dazu eine schriftliche Vereinbarung, die die kon
kreten Formen der Zusammenarbeit festlegt. Dazu wird der 
Mustervertrag (Anlage) empfohlen.

(3) Bei einer von mehreren Fachschulen eingerichteten 
Außenstelle sichert der Direktor der Leitfachschule die Zu
sammenarbeit mit den anderen beteiligten Fachschulen. Er 
trifft in Abstimmung mit den Direktoren der beteiligten 
Fachschulen bzw. dem Leiter der Trägereinrichtung der 
Außenstelle einheitliche und auf die gegenseitige Unterstüt-

1 Anordnung vom 25. Februar 1976 über die Honorierung von Lei
stungen zur Aus- und Weiterbildung von Hoch- und Fachschulka
dern (GBl. I Nr. 10 S. 175; 'Ber. GBl. I Nr. 13 S. 200).


